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Wohnsitz anmelden, Zuzug aus dem Inland 
(Alleinige, Haupt- oder Nebenwohnung)

Bitte beachten Sie, dass Sie bei der gewünschten Dienstleistung auch unseren 
Online-Service in Anspruch nehmen können. Den Link dorthin finden Sie unter 
"Online Service" oder über den Button "Online erledigen".

In allen BürgerServiceCentern werden täglich in den späten Nachmittagsstunden 
zusätzliche Termine für die kommenden Tage freigegeben. Sollte Ihnen kein 
passender Termin vorgeschlagen werden, schauen Sie gerne in diesem Zeitfenster 
auf dieser Seite erneut vorbei.

Wer eine Wohnung bezieht, muss sich innerhalb von zwei Wochen nach Einzug bei der 
Meldebehörde seines Wohnortes anmelden.

Basisinformationen

Die Anmeldung muss innerhalb von zwei Wochen nach Bezug der (neuen) Wohnung bei 
einer der BürgerService-Einrichtungen des Bürgeramtes erfolgen. Ein volljähriges 
Familienmitglied kann die gesamte Familie anmelden. Bitte beachten Sie, dass für die 
Anmeldung von Familien bzw. die Anmeldung von Einzelpersonen unterschiedliche 
Formulare angeboten werden. Dabei ist das  Formular für die Anmeldung von 
Einzelpersonen  auch von gemeinsam umziehenden, aber  nicht miteinander 
verheirateten/in gleichgeschlechtlicher eingetragener Lebenspartnerschaft 
lebenden Personen  zu verwenden.

Ablauf

Wenn Sie innerhalb Deutschlands umziehen, müssen Sie sich nur an Ihrem neuen 
Wohnort anmelden. Die Gemeinde Ihres vorherigen Wohnortes wird automatisch über den 
Umzug informiert.
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Weitere Hinweise

Zieht ein Elternteil mit einem Kind in eine andere Wohnung, oder zieht dieses Kind 
von einem Elternteil zum anderen um, muss bei der Ummeldung die sogenannte 
"Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten anlässlich eines Umzugs eines 
minderjährigen Kindes" (siehe Formulare) mitgebracht werden.
Ab dem vollendeten 16. Lebensjahr kann die Anmeldung eigenständig vorgenommen 
werden. Eine Unterschrift der Eltern ist nicht mehr erforderlich.
Sollte ein Fahrzeug auf Ihre Person zugelassen sein, ist nach der Anmeldung des 
neuen Wohnsitzes auch eine Änderung Ihrer Fahrzeugpapiere erforderlich. 
Führerscheine müssen hingegen nicht geändert werden.

Weitere Informationen unter Tel.: (0421) 361-88662.

Benötigte Unterlagen
Identitätsnachweis  

z.B.: Personalausweis oder (Kinder-) Reisepass

Formular: Anmeldung bei einer Meldebehörde  

Erhältlich in der Meldebehörde oder zum Download unter "Formulare".

Formular: Wohnungsgeberbestätigung  

Erhältlich in der Meldebehörde oder zum Download unter "Formulare".

nur bei Zuzug mit Nebenwohnung: Formular "Erklärung zur Bestimmung der 
Hauptwohnung"  

Erhältlich in der Meldebehörde oder zum Download unter "Formulare"

Zuständige Stellen

Bürgeramt

(0421) 115
Stresemannstraße 48, 28207 Bremen

BürgerServiceCenter-Mitte

(0421) 115
(0421) 361-89460
Martinistraße 3, 28195 Bremen
bscmitte@buergeramt.bremen.de

https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-inneres-und-sport/buergeramt-116324
https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-inneres-und-sport/buergeramt/buergerservicecenter-mitte-123042
mailto:bscmitte@buergeramt.bremen.de
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BürgerServiceCenter-Nord

(0421) 115
(0421) 496-55600
Gerhard-Rohlfs-Straße 62, 28757 Bremen
bscnord@buergeramt.bremen.de

BürgerServiceCenter-Stresemannstraße

(0421) 115
(0421) 361-14096 (Zentrales Faxgerät)
Stresemannstraße 48, 28207 Bremen
bscstre@buergeramt.bremen.de

Online Services

Wohnsitzanmeldung online 

Formulare

Anmeldung bei einer Meldebehörde (pdf, 183.3 KB) 

Anmeldung bei einer Meldebehörde (speziell für Einzelpersonen) (pdf, 53.8 KB) 

Wohnungsgeberbestätigung (pdf, 202.2 KB) 

Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten anlässlich eines Umzugs eines 
minderjährigen Kindes (pdf, 51.1 KB) 

Erklärung zur Bestimmung der Hauptwohnung (pdf, 125.6 KB) 

Gebühren / Kosten

keine

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

2 Wochen nach Bezug des neuen Wohnraums.

Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Vereinbarung eines Termins.

https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-inneres-und-sport/buergeramt/buergerservicecenter-nord-123044
mailto:bscnord@buergeramt.bremen.de
https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-inneres-und-sport/buergeramt/buergerservicecenter-stresemannstrasse-9384
mailto:bscstre@buergeramt.bremen.de
https://www.wohnsitzanmeldung.de/
https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/5/Anmeldung-Ummeldung.pdf
https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/5/ANM_Blanko_BMG_Single-Meldeschein.pdf
https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/5/Wohnungsgeberbest%C3%A4tigung_2017-07_Formular.pdf
https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/5/WUmzKind.pdf
https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/5/Erkl%C3%A4rung%20zur%20Bestimmung%20der%20Hauptwohnung.pdf
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Wie lange dauert die Bearbeitung?

sofort

Weitere Informationen
Neues Melderecht ab 01.11.2015

Aktualisiert am 10.11.2025

https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/9/Neues%20Melderecht%20ab%2001-11-2015.pdf
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